
Tennis-Club Weiß-Blau Mandelbachtal e.V. 

 
 
 

Tennis-Club Weiß-Blau Mbt. e.V. ● Mandelbaumweg 1 ● 66399 Mandelbachtal 

 
 
 

 

AUFNAHMEANTRAG 

 

 
 
 

 
Postanschrift Kassenwart: 

Marc Krämer 

mk@tc-mandelbachtal.de 

Hiermit beantrage(n) ich/wir die Aufnahme in den Tennis-Club Weiß-Blau Mandelbachtal e.V. als 
 

Mitgliedschaft als                  JB     AP 
 

Familie……………..……154.- €       130,- € 

                                          Einzelmitglied…..………103.- €         65.- €  

                                                     Student/-in……....……….41.- €         39.- €    

                                     Seniorenmitgliedschaft....84.- €           --.- € 

                                     Jugendliche/r…………….41.- €           --.- € 

                                     Passive/r…………………31.- €           --.- € 

                                    Zweitmitgliedschaft...……50.- €           --.- € 

 

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

 
Ich bin damit einverstanden, dass der Tennis-Club Weiß-Blau Mandelbachtal e.V. als Mitglied 

des Saarländischen Tennisverbandes (STB) Daten erhebt und speichert, welche für die Mit- 

gliedschaft im Verein erforderlich sind. Dazu gehören Personalien (Name, Anschrift, Geburts- 

datum, Geschlecht, E-Mail-Adresse, Telefonummer oder vergleichbare Daten) Spielerdaten 

(ID-Nummer, Punktspiel-/Turnierergebnisse, Lehrgangsteilnahmen/-ergebnisse, Fotos) sowie 

die Bankverbindung zum Einzug des Mitgliedsbeitrags. Die Daten werden aus schließlich 

dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem Tennissport dienen, optimal und 

umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen. Zudem erlaube ich dem Verein, ggf. 

meine Spielerdaten und Fotos im Internet oder in der Presse zu veröffentlichen. Es liegt in 

meiner Verantwortung bei Änderungen der angegeben Daten diese dem Tennis-Club Weiß- 

Blau Mandelbachtal e.V. mitzuteilen. 

 
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. 

Sie haben nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft über Ihre beim Tennis-Club Weiß-Blau 

Mandelbachtal e.V. gespeicherten Daten sowie ein Recht auf Beschwerde bei einer Auf- 

sichtsbehörde. 

 
Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft beim Tennis-Club Weiß- 

Blau Mandelbachtal e.V. hinaus, endet jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungs- 

fristen oder durch Ihren Widerruf. 

 
Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben 

werden kann. 
 
       

        Steuernummer: 040 / 140 / 52440     Internet: www.tc-mandelbachtal.de      Bankverbindung     IBAN DE06 5919 0000 1303 2060 07 
        Vereinsregister: St. Ingbert – V35      E-Mail:    info@tc-mandelbachtal.de      Bank 1 Saar eG      BIC   SABADE5S 

mailto:ns@tc-mandelbachtal.de
http://www.tc-mandelbachtal.de/
mailto:info@tc-mandelbachtal.de
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Ordentliches Mitglied 

Vorname Name 

Straße Geb. am 

Plz / Ort Telefon 

e-Mail Handy 

 
Ehegatte  

Vor-/Name  Geb. am  (TT.MM.JJJJ) 

e-Mail  Handy   

 
Weitere Familienangehörige 

Vor-/Name  Geb. am  (TT.MM.JJJJ) 

e-Mail  Handy   

Vor-/Name  Geb. am  
(TT.MM.JJJJ) 

e-Mail  Handy   

 

Datum: Unterschrift(en):   
 

Weiterhin ermächtige ich den TC Weiß-Blau Mandelbachtal e.V. bis auf Widerruf, bei Fälligkeit mei- 
ne/unsere Mitgliedsbeiträge durch Lastschriftverfahren von folgendem Konto einzuziehen: 

Kontoinh. IBAN 

Bank BIC 

 

Datum: Unterschrift Kontoinhaber:   

 

Der Jahresbeitrag (JB) und die Arbeitspauschale (AP) sind jährlich jeweils am 15. April fällig. 

 
GEZ. DER VORSTAND 

 

 
(TT.MM.JJJJ) 
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SATZUNG DES TENNISCLUBS WEISS-BLAU MANDELBACHTAL E.V. 
 

§ 1 Name, Sitz und Farben des Vereins 

1. Der Verein führt den Namen „Tennisclub Weiß-Blau Mandelbachtal 
e.V.“. 

 
2. Der Verein hat seinen Sitz in Mandelbachtal, Ortsteil Ormesheim. Der Verein 

ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts St. Ingbert unter der Vereinsregis- 
ter-Nr. V/35 eingetragen. 
Der Verein gehört dem Saarländischen Tennisbund an. 

 

3. Die Vereinsfarben sind Weiß-Blau. 

 
§ 2 Zweck und Aufgaben des Vereins 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Tennissports, vornehm- 
lich bei der Jugend, unter Wahrung parteipolitischer, konfessioneller und ras- 

sischer Neutralität. 
 

2. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt keine eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile und auch keine sonstigen 
Zuwendungen aus Vereinsmitteln erhalten. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 

sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. 

 
§ 3 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
§ 4 Haftung 

1. Der Verein schließt für seine aktiven Mitglieder über den Saarländischen Ten- 
nisbund eine Unfallversicherung ab. 

 

2. Für Schäden, die nicht durch die Versicherung gedeckt sind, übernimmt der 
Verein keine Haftung. 

 
§ 5 Mitglieder 

Die Mitgliedschaft zum Verein ist eine freiwillige. Der Verein besteht aus fol- 
genden Mitgliedern: 

 

1. Aktive Mitglieder 

a) Aktive Mitglieder sind Mitglieder, die den Tennissport ausüben und bei 

Beginn des Geschäftsjahres das 18. Lebensjahr vollendet haben. Sie ha- 
ben volles Stimmrecht und sind befugt, an allen Veranstaltungen teilzu- 
nehmen und die Sportanlagen nach Maßgabe der Platz- und Spielord- 

nung zu benutzen. 
 

b) Studenten und in der Berufsausbildung befindliche Mitglieder – letztere 
bis zum vollendeten 21. Lebensjahr – sollen das zeitlich begrenzte Recht 
einer ermäßigten Beitragspflicht genießen. 

 
c) Jugendliche Mitglieder sind alle Mitglieder, die zu Beginn des Geschäfts - 

jahres das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Sie haben kein 
Stimmrecht und sind nicht in den Vorstand wählbar. Die Interessen der 
Jugendlichen Mitglieder werden durch den Jugendwart vertreten. 

Jugendliche Mitglieder genießen, falls von der Mitgliederversammlung 
nichts anderes bestimmt ist, die Vergünstigungen einer ermäßigten Bei- 
tragspflicht. 

 
2. Passive Mitglieder 

Passive Mitglieder sind Mitglieder, die den Tennissport im Verein nicht aus- 
üben, jedoch durch ihre Vereinszugehörigkeit und Beitragsleistung die Ziele 
des Vereins fördern. Sie haben volles Stimmrecht und sind berechtigt, an al- 

len Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

 
3. Zweitmitgliedschaft 

Aktive Mitglieder aus anderen Tennisvereinen, die für den Verein in einer 
Mannschaft mitspielen bzw. an Wettkämpfen teilnehmen, genießen, falls von 

der Mitgliederversammlung nichts anderes bestimmt ist, die Vergünstigung ei- 
ner ermäßigten Beitragspflicht. Ein aktueller Nachweis über ihre aktive Mit- 
gliedschaft im Erstverein ist unserem Verein jedes Jahr bis zum 31.3. vorzule- 

gen. 

Sie dürfen die Sportanlage des Vereins nach Maßgabe der Platz- und Spiel- 
ordnung wie ein aktives Mitglied nutzen. 

Mitglieder, die als Zweitmitgliedschaft geführt werden, haben kein Stimmrecht 
und sind nicht in den Vorstand wählbar. 

 
4. Ehrenmitglieder 

Zu Ehrenmitgliedern können auf Vorschlag des Vorstandes Personen ernannt 
werden, die sich besondere Verdienste um den Verein oder um den Tenniss- 

port im Allgemeinen erworben haben. Zur Ernennung ist ein mit mindestens 
Zweidrittelmehrheit gefasster Beschluss der Mitgliederversammlung erforder- 
lich. Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. Sie haben die gleichen Rechte wie akti- 

ve Mitglieder. 

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede Person werden, die im Besitz der bürgerlichen 
Ehrenrechte ist. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen Ver- 
treter erforderlich. Mit dem Aufnahmeantrag erkennt der Bewerber für den 
Fall seiner Aufnahme die Satzung an. Die Satzung liegt im Clubhaus zur Ein- 

sicht aus. Aufnahmegesuche sind schriftlich beim Vorstand einzureichen. 
Über die Aufnahmeanträge entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmen- 
mehrheit. Dem Bewerber ist die Annahme des Aufnahmeantrages mitzutei- 

len. Die Mitgliedschaft wird erst wirksam bei Zahlung des ersten Beitrages. 

 
2. Die Ablehnung eines Aufnahmeantrages muss dem Bewerber schriftlich mit- 

geteilt werden. Der Vorstand ist nicht verpflichtet, seine Entscheidungsgrün- 
de bekannt zugeben. Der Bewerber hat Einspruchsrecht gegen die Ablehnung 
an die Mitgliederversammlung. 

 
3. Der Übertritt vom aktiven in den passiven beziehungsweise vom passiven in 

den aktiven Mitgliederstand muss dem Vorstand schriftlich mitgeteilt werden. 

Er ist wirksam ab Beginn des folgenden Geschäftsjahres. 

 
§ 7 Ende der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet 

a) durch Austritt, 

b) durch Ausschluss, 

c) durch Tod. 

2. Der Austritt aus dem Verein kann nur mit Wirkung zum Ende eines Ge- 
schäftsjahres erfolgen. Die Erklärung muss dem Vorstand schriftlich spätes- 
tens bis zum Ende des betreffenden Geschäftsjahres vorliegen. Bei Minder- 
jährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

 
3. Ein Mitglied, das gegen das Ansehen oder wichtige Belange des Vereins oder 

gegen die Satzung verstößt, kann durch Beschluss des Vorstandes, der mit 

einfacher Stimmenmehrheit entscheidet, ausgeschlossen werden. Dem Be- 
troffenen ist vorher mit einer Frist von 14 Tagen Gelegenheit zur Stellung- 
nahme zu geben. 

 

4. Das ausscheidende Mitglied hat – gleich, aus welchem Grund die Mitglieds- 
chaft endet – keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen. Mit dem Tage des 
Austritts beziehungsweise des Ausschlusses erlöschen alle aus der Mitglieds- 

chaft entstandenen Rechte. 
Die dem Verein gegenüber bestehenden Verpflichtungen des Ausscheidenden 
bleiben unberührt. 

 
§ 8 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte kann nicht einem Dritten überlassen 
werden. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar oder vererblich. 

 

2. Die Mitglieder haben das Recht, die Vereinsanlage und die vereinseigenen 
Sportgeräte und –anlagen unter Beachtung der Platz- und Spielordnung zu 
benutzen. Sie können an allen Vereinsveranstaltungen teilnehmen, haben – 

sofern diese Satzung nichts anderes bestimmt – Stimmrecht in den Mitglie- 
derversammlungen und sind in die Ehrenämter des Vereins wählbar. Die mit 
einem Ehrenamt betrauten Mitglieder haben nur Ersatzansprüche für tatsäch- 

lich entstandene Auslagen. 

 
3. Die Mitglieder haben die Pflicht, Anlagen und Einrichtungen pfleglich zu be- 

handeln, das Ansehen des Vereins zu fördern, die Satzung, die Vorstands- 

und Versammlungsbeschlüsse zu befolgen, die Beiträge und Umlagen zu zah- 
len. 

 

4. Jedes Mitglied kann für schuldhaftes Beschädigen des Vereinseigentums er- 
satzpflichtig gemacht werden. 

 
§ 9 Beitragspflicht 

1. Der Verein erhebt Beiträge zur Erfüllung der Zwecke des Vereins. Die Beiträ- 
ge setzen sich aus einer einmaligen Aufnahmegebühr, dem Mitgliedsbeitrag 
und der Arbeitspauschale zusammen. Über die Höhe der Beiträge wird auf 
Vorschlag des Vorstandes in der Mitgliederversammlung entschieden. 

 
2. Die Mitgliedsbeiträge und die Arbeitspauschale sind auch dann für das ganze 

Geschäftsjahr zu zahlen, wenn ein Mitglied während des laufenden Ge- 

schäftsjahres kündigt oder ausgeschlossen wird. 
 

3. Neben den Mitgliedsbeiträgen zahlen aktive Mitglieder - außer jugendliche 

Mitglieder (vgl. § 5, Ziffer 1.c) - eine Arbeitspauschale zur Erhaltung des 
Clubhauses, der Sportanlage und der Sporteinrichtungen. Die Vorstandsmit- 
glieder sind aufgrund ihrer Tätigkeit für den Verein von der Zahlung der Ar- 

beitspauschale befreit. 

 
4. Die Jahresbeiträge werden am 15.4. eines jeden Spieljahres fällig. Mitglieder, 

die ihrer Beitragspflicht bis zum 15.5. eines jeden Spieljahres noch nicht 

nachgekommen sind, sind anzumahnen. Ist das Mitglied trotz zweimaliger 
schriftlicher Mahnungen länger als 3 Monate mit seiner fälligen Beitragszah- 
lung im Rückstand, ohne dass eine soziale Notlage vorliegt, kann durch Be- 

schluss des Vorstandes, der mit einfacher Stimmenmehrheit entscheidet, das 
Mitglied aus dem Verein ausgeschlossen werden. 
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5. Werden innerhalb eines Geschäftsjahres außergewöhnliche finanzielle Mittel 
erforderlich, so kann der Vorstand einen zusätzlichen Sonderbeitrag (Umlage) 

beantragen, über den in einer Mitgliederversammlung entschieden werden 
muss. Der durch den Sonderbeitrag etwaig entstandene Vermögenszuwachs 
bleibt Eigentum des Vereins. 

 

6. Alles Weitere regelt die Beitragsordnung. 

 
§ 10 Organe des Vereins 

Vereinsorgane sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 
§ 11 Vorstand 

1. Folgende Mitglieder bilden den erweiterten Vorstand: 

a) der 1. Vorsitzende 

b) der 2. Vorsitzende, zugleich stellv. 1. Vorsitzender 

c) der Kassenwart 

d) der Schriftführer 

e) der Sportwart 

f) der Jugendwart 

g) der Organisationsleiter 

h) das Vorstandsmitglied für Platzanlage und Clubhaus, 
zugleich Technikwart 

 
Alle Vorstandmitglieder haben die Möglichkeit, eine weitere Funktion im Vor- 
stand zu übernehmen, jedoch nur zwei Funktionen gleichzeitig. 

 

2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende 
und der Kassenwart. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch 

zwei dieser Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. 
 

3. Der erweiterte Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm ob- 

liegt die Verwaltung des Vereinsvermögens, die Ausführung der Mitglieder- 
versammlungsbeschlüsse, die Regelung des Vereinslebens und die Erledigung 
aller in dieser Satzung festgelegten Aufgaben. Unaufschiebbare Entscheidun- 

gen trifft der geschäftsführende Vorstand allein. Er besteht aus dem 1. Vorsit- 
zenden, dem 2. Vorsitzenden sowie dem Kassenwart. 

 

4. Über die Einnahmen und Ausgaben hat der Kassenwart mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns Buch zu führen. Er zieht die Beiträge ein und führt 
die laufenden Kassengeschäfte. Auf Verlangen hat der Kassenwart dem Vor- 

sitzenden, dessen Stellvertreter sowie den Kassenprüfern Einblick in die Kas- 
senführung zu gewähren. Der Kassenwart stellt den Haushaltsplan auf, der 
vom Vorstand beraten und von der Mitgliederversammlung genehmigt wer- 

den muss. 

 

5. Der 1. und der 2. Vorsitzende sind für den Schriftverkehr des Vereins zustän- 
dig, soweit es sich nicht um Kassenangelegenheiten handelt. Der Schriftfüh- 
rer zeichnet Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen auf. 

 

6. Falls ein Mitglied des Vorstandes ausscheidet oder dauernd verhindert ist, be- 
stimmt der Vorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung einen Stellver- 
treter. 

 
7. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von jeweils 

zwei Jahren gewählt. Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. 

 

8. Die Vorstandsmitglieder müssen jeweils geschäftsfähige Personen sein und 
dürfen nicht wegen einer strafbaren Handlung zu einer Freiheitsstrafe verur- 

teilt worden sein. Die Ämter und Funktionen im Vorstand sind Ehrenämter. 

 
9. Die Vorstandsarbeit wird durch eine Geschäftsordnung geregelt. 

 
§ 12 Kassenprüfer 

1. Die Kassenprüfer haben die Kassenbücher und die Jahresabrechnung zu prü- 
fen und die Abrechnung im Falle der Richtigkeit zu bescheinigen. Etwaige 
Beanstandungen sind sofort dem Vorstand zu melden. 

 

2. In der Mitgliederversammlung erstatten sie über das Ergebnis der Prüfung 
und etwaige Beanstandungen schriftlich Bericht. 

 
3. Die Kassenprüfer, die nicht Mitglied des Vorstandes sein dürfen, werden von 

der Mitgliederversammlung für zwei Jahre gewählt. Es sind mindestens zwei, 

maximal drei Kassenprüfer zu wählen. 

 
§ 13 Mitgliederversammlungen 

1. Alljährlich findet innerhalb des 1. Quartals des Geschäftsjahres die Mitglieder- 
versammlung statt, zu der alle Mitglieder vom Vorstand auf die im Verein üb- 
liche Weise einzuladen sind. Die Einladung hat unter Bekanntgabe der Tages- 

ordnung spätestens 14 Tage vor der Versammlung schriftlich zu erfolgen, wo- 
bei für den Fristbeginn der Tag der Absendung maßgebend ist. 

 
2. Für die Einladung mehrerer Familienmitglieder mit gemeinsamem Wohnsitz 

ist die Zustellung der Einladung an eines der Familienmitglieder ausreichend. 

 
3. Die Tagesordnung zur Mitgliederversammlung muss mindestens folgende 

Punkte enthalten: 

a) Jahresbericht(e) 

b) Kassenbericht 

c) Bericht der Kassenprüfer 

d) Vorlage des Haushaltsplanentwurfs, Festsetzung der 

Beiträge und Umlagen 

e) Entlastung des Vorstandes 

f) Neuwahl des Vorstandes (alle zwei Jahre) 

g) Neuwahl der Kassenprüfer (alle zwei Jahre). 

4. Die auf der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse sind für alle Mitglie- 
der bindend und haben mindestens für ein Geschäftsjahr Gültigkeit. Sie kön- 
nen nur durch eine außerordentliche Mitgliederversammlung widerrufen wer- 

den. 

 
5. Jede ordnungsgemäß anberaumte – ordentliche oder außerordentliche – Mit- 

gliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens zwölf stimmberech- 
tigte Mitglieder erschienen sind. Bleibt die einberufene Mitgliederversamm- 
lung beschlussunfähig, so ist eine neue Mitgliederversammlung mit gleicher 

Tagesordnung mit verkürzter Frist von zehn Tagen einzuberufen, die ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienen Mitglieder beschlussfähig ist. 

 

6. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, es sei denn, 
dass gesetzlich oder satzungsgemäß eine größere Mehrheit verlangt wird. Bei 
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

 
7. Beschlüsse, die Änderungen der Satzung betreffen, bedürfen einer Zweidrit- 

telmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

 
8. Die Entlastung des Vorstandes wird von einem stimmberechtigten Mitglied, 

das von der Mitgliederversammlung gewählt wird, geleitet. Er bzw. der stell- 

vertretende Vorsitzende leitet auch die Wahl des 1. Vorsitzenden. Die Leitung 
der Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder erfolgt durch den 1. Vorsitzenden. 

 

9. Die Wahl der Vorstandsmitglieder und Kassenprüfer erfolgt grundsätzlich ein- 
zeln und in öffentlicher Abstimmung. Liegen zwei oder mehr Wahlvorschläge 

vor, erfolgt die Wahl geheim (Stimmzettel). 

Wer zur Wahl vorgeschlagen ist, muss vor der Wahl gefragt werden, ob er 
bereit ist, das Amt anzunehmen. Während der Wahlberatung und öffentlichen 
Abstimmung muss der Kandidat auf Wunsch des Wahlleiters den Raum ver- 
lassen. 

 
10. Jedes Mitglied ist berechtigt, für die Mitgliederversammlung Anträge einzu- 

bringen. Die Anträge sind spätestens eine Woche vor dem Versammlungster- 

min schriftlich beim 1. Vorsitzenden zu stellen. 
 

11. Die auf der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse sind in die Sitzungs- 
niederschrift aufzunehmen und vom 1. Vorsitzenden und dem Protokollführer 

zu unterschreiben. 
 

12. Die Niederschrift ist beim Amtsgericht zu hinterlegen, sofern sie Beschlüsse 

über Änderungen der Satzung oder des Vorstandes enthält. 

 
§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlungen 

1. Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden statt 

a) auf Beschluss des Vorstandes, 

b) auf einen mit Gründen versehenen Antrag von mindestens ei- 
nem Viertel der stimmberechtigten Mitglieder. 

 

2. Die Einberufung hat innerhalb von 14 Tagen unter Angabe der Tagesordnung 
zu erfolgen. 

 
§ 15 Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins kann nur auf einer besonderen, hierzu einberufe- 
nen Mitgliederversammlung beschlossen werden, wenn auf dieser mindestens 
drei Viertel der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind und von diesen 
drei Viertel für die Auflösung stimmen. 

 
Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so muss eine zweite nach frühes- 
tens vier Wochen einberufen werden, die auf jeden Fall beschlussfähig ist und 

mit drei Viertel Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder be- 
schließen kann. 

 

Sofern die Auflösung des Vereins beschlossen wird, ernennt die Mitgliederver- 
sammlung einen oder mehrere Liquidatoren, die in das Vereinsregister einzu- 
tragen sind. 

 

Nach Auflösung des Vereins und nach Beendigung der Liquidation fällt das 
Vermögen an eine gemeinnützige Körperschaft des öffentlichen Rechts 
zwecks Verwendung für sportliche Belange mit Schwerpunkt Jugendarbeit. 

 
§ 16 Inkrafttreten der Satzung 

Die vorstehende Satzung ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
22.03.2009 genehmigt worden. Die jetzt vorliegende Form hat Gültigkeit. Alle 

früheren Satzungen und Satzungsänderungen treten außer Kraft. 
 

gez. Karl-Heinz Schmidt gez. Thomas Werner 
(1. Vorsitzender) (Kassenwart) 


